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Beginn: 19:00 Uhr Sitzung-Nr: 13/gr/011/2016 

Ende: 19:05 Uhr WP.: 2014/2019  

    

 

NIEDERSCHRIFT 

 

über die am 31.05.2016 

im Dorfgemeinschaftshaus, Friedhofstraße 27, 76857 Waldrohrbach 

stattgefundene 11. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Waldrohrbach 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 24.05.2016 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 

Alle Ratsmitglieder wurden am 23.05.2016 schriftlich eingeladen. 

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 9 

Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 

 

 

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 

 

 Ortsbürgermeister 

Werner Kempf  

 Erster Beigeordneter und Ratsmitglied 

Michael Halde  

 Beigeordnete und Ratsmitglied 

Irmgard Wegmann  

 Ratsmitglieder 

Andreas Forger  

Tina Hassel  

Christian Kempf  

Lena Kunz ab 19.55 Uhr anwesend zu TOP 4 

Heinrich Spieß  

Thomas Wick  

 Schriftführer 

Christoph Hengst  

 

 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

 1 Bebauungsplanverfahren „Nord-Ost" - Aufhebung des Bebauungsplanes 

1.  Beratung und Beschlussfassung über die während der  Offenlage  eingegangenen 

Stellungnahmen                               

2.  Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorlage: 13/099/IV/875/2016 
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Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

wurden keine erhoben. 

 

 

 1 Bebauungsplanverfahren „Nord-Ost" - Aufhebung des Bebauungsplanes 

1.  Beratung und Beschlussfassung über die während der  Offenlage  eingegangenen 

Stellungnahmen                               

2.  Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorlage: 13/099/IV/875/2016 

 

Gem. § 22 GemO nehmen Ortsbürgermeister Werner Kempf sowie die Ratsmitglieder Andreas Forger, 

Tina Hassel, und Thomas Wick an diesem TOP nicht Teil (19.00 Uhr bis 19.05 Uhr) 

 

In dem vorgenannten Bebauungsplanverfahren wurde die Offenlage durchgeführt.  

Anregungen gingen keine ein. 

 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes kann nun als Satzung beschlossen werden. 

 

1. Nachdem keine Anregungen eingegangen sind, kann dieser Punkt entfallen. 

 

2.  Der Ortsgemeinderat beschließt die Aufhebung des Bebauungsplanes „Nord-Ost “,  als Satzung, gem. 

§ 10 BauGB. Beschlussfassung erfolgte einstimmig. 

 

Satzung über der Aufhebung des Bebauungsplanes „Nord-Ost“ mit 

allen Änderungen der Ortsgemeinde Waldrohrbach 
 

Der Ortsgemeinderat Waldrohrbach  hebt den o.g. Bebauungsplan, inkl. aller Änderungen, 

auf. 

 

Begründung: 

 

Der Bebauungsplan „Nord-Ost“ hat seinen Nutzungszweck verloren, da die Baugrundstücke 

überwiegend bebaut sind. Er kann deshalb aufgehoben werden. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als Anlage beigefügt.  

 
Waldrohrbach den 

 

 

Halde 

Ortsbeigeordneter 
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ehemaliger Geltungsbereich: ------------------ 

 
Worüber Niederschrift 

Der Vorsitzende 

 

Der Schriftführer 

Vorsitzender zu TOP 1 

Michael Halde 
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